
Anzeige des Einzelhandels mit freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von 

Apotheken gemäße § 67 AMG 
 

Nach § 11 Brandenburgisches Gesundheitsdienstgesetz (BbgGDG) überwachen die Landkreise und kreisfreien 

Städte durch ein Gesundheitsamt den Einzelhandel mit freiverkäuflichen Arzneimitteln außerhalb von 

Apotheken (§ 2 Abs. 4 BbgGDG). 

 

Gemäß § 67 Arzneimittelgesetz (AMG) sind Sie verpflichtet, den Handel mit Arzneimitteln der zuständigen 

Behörde (Gesundheitsamt) anzuzeigen.  

 

 

 Asiashop 

 Baumarkt 

 Gartencenter 

 Bäckerei 

 Bioladen 

 Diätläden 

 Drogenladen 

 Drogerie 

 Fitnesscenter 

 Gertränkehandlung 

 Kaufhalle 

 Kiosk 

 Kräuterladen 

 Lebensmitteldiscounter 

 Lebensmittelverkaufsstelle 

 Markt 

 Messe 

 Obst- und Gemüsehandlung 

 Optiker 

 Reformhaus 

 Salon Körper-/ Schönheitspflege 

 Sanitätshaus 

 Sonderpostenmarkt 

 Sonnenstudio 

 Supermarkt 

 Tankstellen-Shop 

 Verbrauchermarkt 

 Sexshop 

 Verkaufsstelle Waren des täglichen Bedarfs 

 Sonstige:  

   

 

 

 

Name der Einrichtung:   

 

 

Name/Anschrift des Betreibers/Inhabers: 

 

 

Telefon/Fax/E-Mail: 

 

Kurzbeschreibung der Einrichtung: 

 

 

 

 

 

 

Sachkundenachweis nach § 50 AMG vorhanden 

 

 nein 

 ja � Anzahl des sachkundigen Personals:       

 

 

Rückfragen richten Sie bitte an: 

 

Landkreis Elbe-Elster 

Der Landrat 

Gesundheitsamt 

Grochwitzer Straße 20 

04916 Herzberg 

Tel. 03535 46-3109 


